
 
 

93. Gesundheitsministerkonferenz  

Sonderkonferenz am 18.06.2020 

Resolution 

 

Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen zwischen Schutz und 

Selbstwirksamkeit in der Corona-Pandemie 

 

Pflegebedürftige Menschen sind von der anhaltenden Pandemie in besonderem Maße 

bedroht. Der Anteil der über 70-jährigen an den Sterbefällen beträgt bundesweit 86 %. 

Im Durchschnitt sind die Verstorbenen 81 Jahre alt. Einem entsprechenden Risiko un-

terliegt darüber hinaus auf Grund von Vorerkrankungen ein erheblicher Anteil von 

Menschen mit Behinderungen. Die von den Ländern erlassenen Besuchs- und Betre-

tensregelungen sind vor diesem Hintergrund begründet. 

 

Das Virus SARS-CoV-2 wird über physische Kontakte übertragen. Infektionsschutz ist 

deshalb lebensnotwendig. Soziale Kontakte sind es aber auch. Pflegebedürftigen, 

Menschen mit Behinderungen und ihnen nahestehenden Personen wird ein Höchst-

maß an Verantwortung und Achtsamkeit im Umgang mit diesem Dilemma abgefordert. 

Hohe Verantwortung tragen auch Wohneinrichtungen der Pflege und besondere 

Wohnformen für Menschen mit Behinderung, deren Leitungspersonen und Mitarbei-

tende. Sie stehen vor der Herausforderung, gemeinsam mit Bewohnerinnen und Be-

wohnern und Menschen aus deren sozialem Umfeld Situationen zu gestalten, in denen 

es gelingt, Infektionsschutz und soziale Kontakte miteinander zu verbinden. 

 

Den Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern, Gesundheitssenatorinnen 

und Gesundheitssenatoren der Länder ist bewusst, dass die Schutzmaßnahmen in 

Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, insbesondere das Verbot oder 

die Einschränkung von Besuchen durch An- und Zugehörige, zu Sorgen, Unverständ-

nis und Belastungen bei Bewohnerinnen und -bewohnern sowie bei An- und Zugehö-

rigen geführt haben. Bewohnerinnen und Bewohner von Wohneinrichtungen dürfen 

nicht das Gefühl bekommen, abgeschoben und vergessen zu werden. 



 
Die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister, Gesundheitssenatorinnen 

und Gesundheitssenatoren der Länder fordern die Einrichtungs-Betreibenden und ihre 

Verbände auf, die Balance aus „Schutz und Selbstwirksamkeit“ der Pflegebedürftigen 

und von Menschen mit Behinderungen zu wahren und im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

umzusetzen. 

 

In der Praxis und vor Ort ist es hilfreich, Besuchskonzepte gemeinsam mit Praktikerin-

nen und Praktikern, Bewohnervertretungen, Gesundheitsämtern, Wissenschaft und 

Politik weiter zu entwickeln. Dabei spielen insbesondere Hygienekonzepte, Mindest-

abstand, Schutzkleidung und auch Testungen eine große Rolle. Konzepte zur Teilhabe 

müssen stets die Begegnung mit Angehörigen, Freundinnen und Freunden sowie Fa-

milien inner- sowie außerhalb der Wohneinrichtungen ermöglichen. Oberstes Ziel der 

Besuchskonzepte muss es sein, den notwendigen Infektionsschutz der Bewohnerin-

nen und Bewohner zu beachten und gleichzeitig das Grundrecht der Bewohnerinnen 

und Bewohner auf Selbstbestimmung und Teilhabe zu gewährleisten. 

 

Die Bundesländer haben ihre Regelungen unter Berücksichtigung des jeweiligen In-

fektionsgeschehens angepasst. Die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminis-

ter, Gesundheitssenatorinnen und Gesundheitssenatoren der Länder erwarten von 

den Einrichtungsleitungen, dass die Spielräume für mehr Besuche ausgeschöpft wer-

den. 


